Strafbefehl     (Stand: 01.11.98/M14c)





Ein Strafbefehl kann auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Gericht erlassen werden. Dieser ersetzt das Hauptverfahren.





Voraussetzungen für den Erlaß eines Strafbefehls:.


Bestehen eines hinreichenden Tatverdachtes


Zuständigkeit des Amtsgerichtes wegen eines Vergehens (Mindeststrafe unter einem Jahr)


Nicht möglich bei Jugendlichen (§ 79 Abs. 1 JGG), bei Heranwachsenden nur, wenn allgemeines Strafrecht angewandt wird (§ 109 Abs. 2 S. 1 JGG)


Das maximale Strafmaß ist Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung (§ 407 Abs. 2 StPO), allerdings muß der Angeklagte dann einen Verteidiger haben, der ggf. nach § 408b StPO vom Gericht bestellt wird.





Gegen den Strafbefehl muß innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung (§ 410 Abs. 1 StPO) schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle beim erlassenden Gericht Einspruch eingelegt werden, sonst wird er rechtskräftig; der Einspruch muß nicht begründet werden. Der Einspruch kann auf bestimmte Beschwerdepunkte beschränkt werden (§ 410 Abs. 2 StPO).





Ob es ratsam ist, gegen einen Strafbefehl Einspruch einzulegen, kann nur im Einzelfall entschieden werden. Es muß eine Abwägung zwischen dem möglichen Vorteil (geringere oder gar keine Bestrafung, niedrigere Tagessatzhöhe bei geringem Einkommen) und den mit der Hauptverhandlung verbunden Nachteilen (Verfahrenskosten, zeitliche Belastung und Gefahr der höheren Bestrafung, soweit Einspruch eingelegt ist) vorgenommen werden.





Wird der Einspruch verspätet oder sonst unzulässig eingelegt, wird er durch Beschluß verworfen (§ 411 Abs. 1 S. 1 StPO), dagegen ist die sofortige Beschwerde innerhalb einer Woche (§ 311 Abs. 2 StPO) zulässig. 


Hat man eine Frist ohne Verschulden versäumt, so kann man gemäß § 44 StPO die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand innerhalb einer Woche nach Wegfall des Hindernisses (§ 45 Abs. 1 S. 1) beantragen. Die Tatsachen zur Begründung des Antrags sind glaubhaft zu machen (z.B. Zeugen oder Belege für längere Abwesenheit vom Wohnort).





Zur Frage des Verschuldens:


Wer eine Frist vergißt, handelt idR schuldhaft


Verschulden des Verteidigers ist dem Angeklagten idR nicht zuzurechnen





Insgesamt werden strenge Anforderungen an die Annahme einer schuldlosen Fristversäumnis gestellt, so daß eine auf den Einzelfall bezogene sorgfältige Begründung nötig ist, wenn der Antrag Erfolg haben soll. Innerhalb der Wochenfrist ist die versäumte Handlung nachzuholen, d.h. der Einspruch einzulegen (wenn er noch gar nicht eingelegt worden ist) oder ihn formgerecht einzulegen (falls er z.B. telefonisch erfolgt war). Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist auch auf andere Fristversäumnisse im Strafprozeß anwendbar (z.B. verspätete Berufung oder Revision). Gegen die Ablehnung des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist wiederum die sofortige Beschwerde innerhalb einer Woche möglich.





Bleibt der Angeklagte der auf den Einspruch folgenden Hauptverhandlung fern, wird der Einspruch verworfen und der Strafbefehl rechtskräftig.





Rücknahme: Schließlich kann der Einspruch gegen einen Strafbefehl bis zur Verkündung des Urteils in der 1. Instanz zurückgenommen werden (wenn z.B. ein härteres Urteil zu erwarten ist), allerdings nur mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft (§§ 411 Abs. 3 S. 2 iVm 303).
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Abdruck und Vervielfältigung nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.





Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen gegeben, es wird aber keine rechtliche Gewähr übernommen.











